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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Hauptausschuss 22.09.2020 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 24.09.2020 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Stadtrat beschließt die Überprüfung aller Mitglieder des Stadtrats, die bis zum 15. Januar 

1990 volljährig waren, auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den 

Staatssicherheitsdienst der DDR oder mit der politischen Polizei K1 mit ihrer Kenntnis.  

 

02 

Gleiches gilt für die Beigeordneten und die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstellen der im 

Stadtrat vertretenen Fraktionen. 

 

03 

Hierzu wird ein Sonderausschuss eingesetzt, dem die Überprüfung der Mitglieder des Stadtrats 

obliegt. 

 

04 

Der Sonderausschuss besteht aus je einem Mitglied der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, die 

vom Stadtrat gewählt werden. Dem Ausschuss gehören als Vertreter ihrer Fraktionen an:  

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

(namentliche Aufzählung) 

 

  

 

Fraktion CDU; 

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN; 

Fraktion FREIE WÄHLER/ PIRATEN; 

Fraktion FDP 
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05 

Der Sonderausschuss wird erst konstituiert, nachdem eine Überprüfung der zu Mitgliedern 

berufenen Stadtratsmitglieder durch den Bundesbeauftragten stattgefunden und ergeben hat, 

dass die dafür benannten Mitglieder eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den 

Staatssicherheitsdienst der DDR oder für die politische Polizei K1 nicht ausgeübt oder 

wahrgenommen haben. 

Diese Überprüfung wird durch den/die Vorsitzenden des Stadtrats von Amts wegen veranlasst und 

gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtrats durchgeführt. 

 

06 

Das Verfahren im Sonderausschuss richtet sich nach der beiliegenden Geschäftsordnung (Anlage); 

sie ist auf das vorstehende Überprüfungsverfahren sinngemäß anzuwenden. Das Ergebnis der 

Überprüfung wird dem Stadtrat vorgelegt und öffentlich diskutiert. 

 

 

 

 

22.09.2020, gez. i.A. xxxxxxxx  22.09.2020, gez. i.A. xxxxxxx 
Datum, Unterschrift  Datum, Unterschrift 

 

 

 

22.09.2020, gez. i.A. xxxxxxx  22.09.2020, gez. i.A. xxxxx 
Datum, Unterschrift  Datum, Unterschrift 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2020 2021 2022 2023 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage - GF-Ordnung Sonderausschuss Stasiüberprüfung 

 

 

 

 

Sachverhalt 
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